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Zum Stellungsbezug der Motorspritze

In Rekruten- und Kaderschulen, aber auch in

Wiederholungskursen, wurden Unterschiede in der

Detailausbildung festgestellt und der Wunsch zum
Ausdruck gebracht, für Einheitlichkeit zu sorgen.
Wir beginnen mit Betrachtungen über den Stellungsbezug

der Motorspritze. Die Frage lautet hier, wie
dieses Gerät an Gewässer gestellt werden soll: frontal,
schräg oder parallel?

Es wurde darauf hingewiesen, dass bei den Truppen
unterschiedlich nur die eine Art erlaubt sei und alles
andere beanstandet werde. Es kann aber nicht
verallgemeinert werden, dass das eine Rezept richtig und
das andere falsch sei. Wichtig ist, dass von Fall zu
Fall die richtigen Ueberlegungen angestellt werden
und das Gelände (inklusive Gewässer) sowie die
Verkehrsverhältnisse richtigt beurteilt werden. Auch der
Zeitbedarf ist zu beurteilen. Mit anderen Worten:
Eine Motorspritze kann unter Umständen in technisch

ganz einwandfreier Weise am Wasser installiert werden,

aber der Zeitaufwand für diese ausgeklügelte
Placierung ist vielleicht so gross, dass die Rettungsaktion

ungebührliche Verspätungen erleidet. Andererseits

kann eine Motorspritze unter Umständen technisch

weniger einwandfrei am Wasser installiert sein, aber
das Wasser und der nötige Druck stehen innert
nützlicher Frist am Schadenobjekt zur Verfügung. Welche
Ueberlegungen sind nun für die richtige Placierung
der Motorspritze anzustellen?

Auszugehen ist davon, wie die Saugleitung zu

liegen kommen soll, und es ist danach zu trachten,
dass die Motorspritze in der direkten Verlängerungsrichtung

der Saugleitung steht, sofern nicht die
Verkehrsverhältnisse oder die Geländebeschaffenheit
(evtl. der Zeitbedarf für die Herrichtung des Geländes)

dazu zwingen, die Spritze anders zu stellen. Es

ist aber auch darauf zu achten, dass wenigstens beim
Anschluss der Saugleitung an die Motorspritze das

Anschlußstück der Leitung geradlinig auf das

Gewinde der Spritze weist, weil sonst das Anwinden
einer gebogenen Saugleitung schwierig und zeitraubend

ist und die Gefahr in sich birgt, dass das

Gewinde wohl festklemmt, aber nicht dicht hält. Das
Gewinde kann nur dicht schliessen, wenn es beim

Anwinden ständig nach allen Richtungen bewegt
wird, und das ist bei einer gebogenen Saugleitung
schwer zu erreichen, weil der Bogen eine viel zu starke

Spannung auf das Gewinde ausübt. Wenn von der

geradlinigen Stellung der Motorspritze zur
Saugleitung abgewichen werden muss, kann dies auch nach
der Montage geschehen.

Da der Seiher in der Richtung gegen die

Wasserströmung liegen soll, wird also die Saugleitung auch

so zu liegen kommen, und folglich wird die Motorspritze

in der geradlinigen Verlängerung dieser

Saugleitung längsseits leicht schräg zum Ufer stehen. Der
Wasserüberlauf kann dann direkt wieder ins Gewässer

geleitet werden, so dass der Maschinist nicht davon

behelligt wird. Aber die ungehinderte Bedienungsmöglichkeit

hängt auch von der Geländebeschaffenheit

um die Motorspritze herum, von den
Verkehrsverhältnissen und von der Anzahl angeschlossener

Leitungen ab.

Daraus geht — wie bereits bemerkt — hervor, dass

kein bestimmtes Rezept für die Placierung der Motorspritze

gegeben werden kann, sondern dass der
Maschinist, bzw. der für den Stellungsbezug verantwortliche

Mann, so viele Freiheiten dazu haben muss, dass

er technisch und zeitlich günstige Umstände erreichen
kann. Dazu muss er vor allem wissen, an was er zu

denken hat.

In diesem Zusammenhang wurde auch die Frage

aufgeworfen, wo eigentlich die überzähligen
Saugschläuche hingehören. Bei der einen Truppe dürfen
sie nur auf das Dach der schweren Motorspritze
gelegt werden und bei der anderen nur auf die Deichsel.
Dazu ist zu sagen, dass auch hier der Maschinist die

nötige Freiheit zum richtigen Handeln haben muss,
und dass nicht endgültig das eine zu verbieten und
das andere zu erlauben ist. Zu verbieten ist nur, dass

die Saugschläuche auf den blossen Boden gelegt werden,

weil die Gefahr das Eindringens vom
Fremdkörpern besteht. Diese (Obstkerne, Teersplitter usw.)
können zunächst an der Innenseite der Schläuche

haften und später in die Pumpe gelangen, wodurch
die ganze Spritze ausser Betrieb fallen kann.

Da in den meisten Fällen wenigstens drei
Saugschläuche für den Wasserbezug benötigt werden,
müssen nur noch höchstens drei überzählige Schläuche

versorgt werden. Zwei davon können in den

Aufhängehaken bleiben und einer, oder sogar alle drei,
entweder auf das Dach, die Deichsel oder an anderer

geeigneter Stelle placiert werden, wo kein Schmutz

eindringen kann. Der Maschinist soll hier selbst die

geeignete Wahl treffen können, je nach den

Bedienungsverhältnissen der Spritze, die nicht alle
vorausgesehen werden können. Der Einwand, das Hinlegen
der Saugschläuche auf das Dach beschädige dieses,

ist nicht stichhaltig. Die Ausrüstung soll überhaupt
sorgfältig behandelt werden, wo es auch sei. A. -f- L.

126


	Zum Stellungsbezug der Motorspritze

